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Entschädigungs-, 
Bussen- und Kostentarif 
der Feuerwehr Kerns 

 
 
 
 
 
 
 
 

vom 17. Januar 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 



Seite 2 zum Entschädigungs- und Bussentarif der Feuerwehr Kerns 

Der Einwohnergemeinderat Kerns, 

gestützt auf Artikel 94 Ziffer 8 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 1968i, Artikel 14 Absatz 1 
der Gemeindeordnung vom 12. Mai 2000ii und Artikel 30 Absatz 3, Artikel 32 Absatz 2 sowie 
Artikel 34 Absatz 1 des Feuerwehrreglements vom 17. Januar 2011iii, 

beschliesst: 

Art. 1 Entschädigung 

1 Die Feuerwehr Kerns entrichtet folgende Entschädigungen im Zusammenhang mit ihren 
Tätigkeiten: 

Jährliche Pauschalentschädigung (exkl. Probesuche + Ernsteinsatz) 

Feuerwehrkommandant CHF 4'500.00 

Feuerwehrvizekommandant CHF 2'000.00 

Proben 

Soldaten/Gefreite Sold pro Stunde CHF 15.00 

Korporal/Wachtmeister Sold pro Stunde CHF 20.00 

Höherer Unteroffizier/Offizier Sold pro Stunde CHF 25.00 

Aktiver Einsatzdienst 

Alle (unabhängig vom Grad) Sold pro Stunde CHF 30.00 

Sonntagspikett (Juni bis September) 

Pro Person pro Wochenende Sold-Pauschal  CHF 100.00 

2 Die Entschädigung pro Stunde für Spezialfunktionen (Fourier, Materialwart, Fahrzeugwart, 
AS-Chef etc.) richtet sich nach dem geltende Ansatz für Kommissionsmitglieder der Einwoh-
nergemeinde Kerns gemäss Reglement über die Festsetzung der Entschädigungen an die 
Mitglieder des Einwohnergemeinderates Kerns und der Kommissionen (zurzeit CHF 30.00). 

Art. 2 Dienstpflichtverletzungen 

1 Der Feuerwehrkommandant kann Dienstpflichtverletzungen mit einer Verwarnung, einem 
Verweis oder mit einer Busse bestrafen. Die Bussen betragen: 

a) Unentschuldigtes Fernbleiben pro Übung CHF 50.00 

b) Nichtbefolgen dienstlicher Vorschriften CHF 50.00 

c) Missachtung von Anordnungen oder Weisungen CHF 50.00 

2 Die Bussen werden vom Fourier auf Antrag des Feuerwehrkommandanten bei der Sold-
auszahlung in Abzug gebracht oder in Rechnung gestellt. Die entsprechende Abrechnung ist 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

Art. 3 Kostenersatz 

1 Die Feuerwehr Kerns verrechnet bei Feuerwehreinsätzen gestützt auf Art. 32 des Feuer-
wehrreglements im Grundsatz folgende Kosten: 

- Mannstunden nach dem geltenden Ansatz für den aktiven Einsatzdienst 

- Material- und Drittkosten gemäss effektivem Aufwand 
2 Liegen Einsätze gemäss Art. 30 Abs. 4 (Fehlalarm, Unfälle mit Verkehrsmitteln etc.) vor 
wird zudem für die Umtriebe zusätzlich eine administrativ Gebühr von CHF 200.00 pro Ein-
satz erhoben. 



Seite 3 zum Entschädigungs- und Bussentarif der Feuerwehr Kerns 

Art. 4 Aufhebung bisherigen Rechts  

Alle mit diesem Tarif in Widerspruch stehenden Bestimmungen und Gemeinderatsbeschlüs-
se werden aufgehoben. 

Art. 5 Inkrafttreten  

Dieser Entschädigungs- und Bussentarif tritt zusammen mit dem Feuerwehrreglement der 
Einwohnergemeinde Kerns vom 17. Januar 2011 in Kraft. iv 

Kerns, 17. Januar 2011 

Einwohnergemeinderat Kerns 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

 
Arnold Wagner Roland Bösch 

 
 
 
 
 
                                                
i GDB 101 
ii 1.1 
iii 3.1 
iv Vom Gemeinderat auf den 1. Juni 2011 in Kraft gesetzt (Beschluss Nr. 104 vom 26. April 2011) 


